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(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
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Grenze des Geltungsbereiches der 1. Änderung
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Geltungsbereich Bebauungsplan "Ortszentrum - Teil 1"
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Zulässige Dachneigung
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Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes in der
Fassung vom 26.10.2022 mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung,
Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates übereinstimmt, und dass die für die Rechtswirksam-
keit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Gaiberg, den 27.10.2022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petra Müller-Vogel (Bürgermeisterin) Siegel

Inkrafttreten

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am 18.11.2022 tritt dieser
Bebauungsplan in der Fassung vom 26.10.2022 in Kraft.

Gaiberg, den 18.11.2022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petra Müller-Vogel (Bürgermeisterin) Siegel


